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Ausschreibung von Mitteln für ERASMUS Vorbereitende Besuche 
(PV) im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen 2011/2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

anbei erhalten Sie die Ausschreibung für ERASMUS Vorbereitende Be-
suche (PV) für das Hochschuljahr 2011/2012. 

PV-Reisen dienen der Anbahnung aller ERASMUS-Kooperationen, und 
zwar sowohl in den dezentralen Maßnahmen 

- Studierendenmobilität - Auslandsstudium (SMS),  
- Studierendenmobilität - Auslandspraktikum (SMP),  
- Mobilität zu Unterrichtszwecken (STA),  
- Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken (STT),  
- Intensivprogramme (IP)  

als auch in den zentralen Maßnahmen  
- ERASMUS-Netzwerke,  
- Multilaterale Projekte und  
- Flankierende Maßnahmen. 

Die Mittel für PV-Reisen sind vorbehaltlich vorhandener Haushaltsmittel 
im Zeitraum vom 20.09.2011 bis zum 30.04.2012 (jeweils einschließlich) 
verfügbar. Antragsberechtigte Hochschulen, Konsortien, Organisationen, 
Unternehmen können bis zum 31.03.2012 laufend Anträge bei der NA-
DAAD stellen (es gilt der Poststempel). 

Die Antragstellung erfolgt online über ein Link unter „Vorbereitende Be-
suche“ auf der Webseite eu.daad.de. Dort auch finden Sie einen engli-
schen „Applicant’s Guide LLP eforms“. Unser PV-Leitfaden informiert Sie 
übersichtlich über das gesamte Verfahren (Anhang). 
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1. Antragsteller 

Anträge stellen können Hochschulen, die im Besitz einer gültigen ERAS-
MUS Universitätscharta (EUC) sind, sowie zertifizierte Konsortien. Des-
weiteren sind deutsche Unternehmen/Institutionen förderfähig. 

 

2. Förderung 

Die NA-DAAD fördert 

- Besuche bei künftigen Kooperationspartnern (auch ohne EUC) zur Vor-
bereitung aller ERASMUS-Mobilitätsmaßnahmen, für die bis dahin keine 
Mobilitätsmittel beantragt wurden, 
- Besuche z. B. bei Unternehmen, öffentlichen Institutionen, Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO/NGO), die der Anbahnung von ERASMUS-
Praktika dienen sowie 
- die Teilnahme an Kontaktseminaren ausländischer Nationaler Agentu-
ren. 

Mögliche Zielländer von PV-Reisen sind die 27 EU-Mitgliedstaaten, Is-
land, Liechtenstein, Norwegen, die Türkei, die Schweiz und Kroatien. PV-
Reisen innerhalb Deutschlands sind nicht möglich. 

Eine PV-Reise muss mindestens einen Tag dauern und kann höchstens 
fünf Tage lang sein. Sie wird einmal je Kooperationspartner und für eine 
Person finanziert (in begründeten Ausnahmefällen für zwei Personen). 
Ein Besuch führt in höchstens zwei verschiedene Teilnahmeländer. 

Bezuschusst werden bis zur Höhe von EU-Maximalsätzen die Fahrt, Un-
terkunft und Tagegelder. Personen mit Sonderbedürfnissen erhalten 
Mehrkosten auf Antrag erstattet. 

Mindestens 50 % des jeweiligen Satzes für die Aufenthaltskosten müs-
sen durch die NA-DAAD erstattet werden. Wenn Sie einen erfolgreichen 
Antrag stellen, erhalten Sie einen Zuwendungsvertrag. Die Auszahlung 
erfolgt in zwei Raten: Sie erhalten zuerst 80 % der bewilligten Zuwen-
dungssumme, danach wird geprüft, ob weitere 20 % ausgezahlt werden 
können (Verwendungsnachweis). Eine doppelte Bezuschussung aus an-
deren Mitteln für denselben Zweck ist unzulässig. 

 

3. Antrag 

Anträge können jederzeit bei der NA-DAAD gestellt werden, letzter mög-
licher Termin ist der 31.03.2012. Jede PV-Reise muss einzeln durch die 
Hochschule oder das Konsortium beantragt werden (Online und Aus-
druck mit Unterschrift), Einzelpersonen können keine Anträge stellen. Die 
Bearbeitung der Anträge erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. 

Die NA-DAAD entscheidet über die Bewilligung nach inhaltlichen und 
formalen Kriterien und in Abhängigkeit von der Mittellage. Eine Finanz-
vereinbarung regelt Rechte und Pflichten, sie wird geschlossen zwischen 
der NA-DAAD und der Hochschule. 
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Bitte senden Sie Ihre Anträge als Ausdruck mit Unterschrift an 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Referat ERASMUS Mobilität/602 
Stefanie Fleischer 
Postfach 20 04 04 
 
53134 Bonn 

 

Für alle Fragen empfehle ich Ihnen das Gespräch mit Stefanie Fleischer 
(Telefon 0228/ 882-414, Email: s.fleischer@daad.de). 

 

Mit bestem Gruß 

 

 

 

Dr. Markus Symmank 


